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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN


[bookmark: _Hlk211952367]24. JANUAR 2024 - Königlicher Erlass über die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter, mit Ausnahme von explosionsfähigen und radioaktiven Stoffen


			PHILIPPE, König der Belgier

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

	Aufgrund des Gesetzes vom 18. Februar 1969 über Maßnahmen zur Ausführung internationaler Verträge und Akte über Personen- und Güterbeförderung im See-, Straßen-, Eisenbahn- und Binnenschiffsverkehr, des Artikels 1, abgeändert durch die Gesetze vom 21. Juni 1985, 28. Juli 1987, 15. Mai 2006 und 8. Mai 2019, und des Artikels 3, abgeändert durch das Gesetz vom 3. Mai 1999;

	Aufgrund des Gesetzes vom 30. August 2013 zur Einführung des Eisenbahngesetzbuches, der Artikel 74 § 1 Nr. 14 und 213;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 6. September 2013 zur Bestimmung einiger Personalmitglieder des Dienstes für Sicherheit und Interoperabilität der Eisenbahnsysteme, der mit dem Eisenbahnverkehr beauftragten Verwaltung und des Dienstes für die Regulierung des Eisenbahnverkehrs und der Betreibung des Flughafens Brüssel-National, die mit der Kontrolle der Anwendung verschiedener Gesetze und Verordnungen im Bereich des Eisenbahnverkehrs beauftragt sind;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 2. November 2017 über die Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr, mit Ausnahme von explosionsfähigen und radioaktiven Stoffen;

	Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

	Aufgrund der Beteiligung der Regionalregierungen;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 29. Juni 2023;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 14. Juli 2023;

	Aufgrund der Standardstellungnahme Nr. 65/2023 der Datenschutzbehörde vom 24. März 2023;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 74.665/4 des Staatsrates vom 13. November 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;


	In Erwägung von Buch VIII Titel 2 des Wirtschaftsgesetzbuches;

	In Erwägung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe c;

	Auf Vorschlag des Ministers der Wirtschaft, des Ministers der Mobilität, des Ministers der Volksgesundheit, des Ministers der Justiz, der Ministerin, die die Autorität über den Dienst für Sicherheit und Interoperabilität der Eisenbahnsysteme ausübt, und der Ministerin des Innern und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


KAPITEL 1 - Einleitende Bestimmung


	Artikel 1 - Mit vorliegendem Erlass wird die Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland, zuletzt geändert durch die delegierte Richtlinie (EU) 2022/2407 der Kommission vom 20. September 2022 zur Anpassung der Anhänge der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt, hinsichtlich der Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter, mit Ausnahme von explosionsfähigen und radioaktiven Stoffen, teilweise umgesetzt.


KAPITEL 2 - Anwendungsbereich


	Art. 2 - § 1 - Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt vorliegender Erlass sowohl für die innerstaatliche als auch für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter, einschließlich der Tätigkeiten des Ver- und Entladens, des Umschlags auf einen oder von einem anderen Verkehrsträger sowie der transportbedingten Aufenthalte.

	§ 2 ­ Vorliegender Erlass findet keine Anwendung auf:

	1. die Eisenbahnbeförderung explosionsfähiger und radioaktiver Stoffe,

	2. die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter mit Wagen, die den Streitkräften gehören oder der Verantwortung der Streitkräfte untersehen,

	3. die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter, die ausschließlich innerhalb eines abgeschlossenen Bereichs stattfindet.

	§ 3 - Anlage 3 enthält die Vorschriften für:

	1. die Überwachung der Herstellung, Wiederaufarbeitung oder Rekonditionierung von Verpackungen, IBC und Großverpackungen,

	2. die wiederkehrenden Prüfungen und Inspektionen von IBC,

	3. den Bau von Tanks auf der Grundlage belgischer Baumusterzulassungsbescheinigungen,

	4. die Ausdehnung der Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen von Gasflaschen und Flaschenbündeln,

	5. Beförderungseinschränkungen,

	6. nähere Angaben.


KAPITEL 3 - Begriffsbestimmungen


	Art. 3 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. "Minister": für die Eisenbahnbeförderung zuständiger Minister,

	2. "Beauftragter des Ministers": für die Eisenbahnbeförderung zuständiger Generaldirektor des Föderalen Öffentlichen Dienstes Mobilität und Transportwesen,

	3. "Sicherheitsbehörde": Behörde, wie in Artikel 72 des Eisenbahngesetzbuches und im Königlichen Erlass vom 22. Juni 2011 zur Bestimmung der Eisenbahnsicherheitsbehörde erwähnt,

	4. "Untersuchungsstelle": Stelle, wie in Artikel 110 des Eisenbahngesetzbuches und im Königlichen Erlass vom 22. Juni 2011 zur Bestimmung der Untersuchungsstelle für Eisenbahnunfälle und -störungen erwähnt,

	5. "RID": Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter, die als Anlage zum Anhang C des am 3. Juni 1999 in Vilnius geschlossenen Übereinkommens über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) enthalten ist, aufgenommen in Anlage 4,

	6. "Wagen": Eisenbahnfahrzeug ohne eigenen Antrieb, das auf eigenen Rädern auf Schienen fährt und zur Beförderung von Gütern bestimmt ist,

	7. "Klassen": Klassen gefährlicher Güter wie in Unterabschnitt 2.1.1.1 RID angeführt,

	8. "UN-Nummer": UN-Nummer, wie in Abschnitt 1.2.1 RID bestimmt,

	9. "gefährliche Güter": Güter, die in Abschnitt 1.2.1 RID als solche bestimmt sind und zu folgenden Klassen gehören:

	- 2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2 und 8,

	- 3, mit Ausnahme der UN-Nummern, die dem Klassifizierungscode D zugeordnet sind,

	- 4.1, mit Ausnahme der UN-Nummern, die den Klassifizierungscodes D oder DT zugeordnet sind,

	- 5.1, mit Ausnahme der UN-Nummern 1942, 2067, 2426 und 3375,

	- 9, mit Ausnahme der UN-Nummer 3268,

	10. "Verpackung, Druckgefäß, IBC (Großpackmittel), Großverpackung, Tank, Kesselwagen, Saug-Druck-Tank für Abfälle und ortsbeweglicher Tank": Verpackung, Druckgefäß, IBC (Großpackmittel), Großverpackung, Tank, Kesselwagen, Saug-Druck-Tank für Abfälle und ortsbeweglicher Tank, wie in Abschnitt 1.2.1 RID bestimmt,

	11. "Verlader": Verlader, wie in Abschnitt 1.2.1 RID bestimmt,

	12. "Befüller": Befüller, wie in Abschnitt 1.2.1 RID bestimmt,

	13. "Beförderer": Beförderer, wie in Abschnitt 1.2.1 RID bestimmt,

	14. "Empfänger": Empfänger, wie in Abschnitt 1.2.1 RID bestimmt,

	15. "Betreiber der Infrastruktur": Betreiber der Eisenbahninfrastruktur, wie in Abschnitt 1.2.1 RID bestimmt,

	16. "Absender": Absender, wie in Abschnitt 1.2.1 RID bestimmt,

	17. "Entlader": Entlader, wie in Abschnitt 1.2.1 RID bestimmt,

	18. "Entladen": Entladen, wie in Abschnitt 1.2.1 RID bestimmt,

	19. "Sicherheitsberater": jede Person, die vom Leiter eines Unternehmens mit der Durchführung der in Unterabschnitt 1.8.3.3 RID aufgeführten Aufgaben betraut wird und die im Besitz des in Unterabschnitt 1.8.3.7 RID erwähnten Schulungsnachweises ist,

	20. "Unternehmen", wie in Nr. 19, Artikel 19 und Anlage 2 erwähnt: eine natürliche Person, eine juristische Person mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht, eine Vereinigung oder ein Zusammenschluss von Personen ohne Rechtspersönlichkeit und mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht oder ein den öffentlichen Behörden unterstehendes Organ, unabhängig davon, ob es über eigene Rechtspersönlichkeit verfügt oder von einer Behörde mit Rechtspersönlichkeit abhängt, deren Tätigkeiten den Versand oder die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter oder die damit verbundenen Verrichtungen des Verpackens, Verladens, Befüllens oder Entladens umfassen.

	Von der Bestimmung des Begriffs "Unternehmen" ausgenommen sind Unternehmen, deren Tätigkeiten sich beschränken auf:

	a) Tätigkeiten im Bereich der Beförderung gefährlicher Güter mit Beförderungsmitteln, die den Streitkräften gehören oder die der Verantwortung der Streitkräfte unterstehen,

	b) Tätigkeiten im Bereich der Beförderung begrenzter Mengen je Wagen, die die in Unterabschnitt 1.1.3.6 und in den Kapiteln 3.3, 3.4 und 3.5 RID festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten,

	c) die Beförderung von diagnostischen Proben der UN-Nummer 3373, die nach den Verpackungsanweisungen P650 in Unterabschnitt 4.1.4.1 RID verpackt sind,

	d) das Entladen von gefährlichen Gütern an ihrem endgültigen Bestimmungsort,

	e) die innerstaatliche Beförderung oder das damit zusammenhängende Verladen, Entladen, Befüllen oder Verpacken von weniger als 50 Nettotonnen gefährlicher Güter je Kalenderjahr, wenn nur gefährliche Güter behandelt werden, die unter den Buchstaben A, O oder F der Klasse 2 oder unter den Verpackungsgruppen II oder III der Klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 und 9 eingestuft sind,

	21. "Spediteur": Spediteur wie bestimmt in Artikel 1 Nr. 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1967 über das Statut der Hilfsgewerbetreibenden im Güterverkehr, der über eine Spediteurlizenz gemäß dem Königlichen Erlass vom 18. Juli 1975 zur Einführung der Spediteurlizenz verfügt,

	22. "Abfertigungsspediteur": Abfertigungsspediteur wie bestimmt in Artikel 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 26. Juni 1967 über das Statut der Hilfsgewerbetreibenden im Güterverkehr, der über eine Spediteurlizenz gemäß dem Königlichen Erlass vom 18. Juli 1975 zur Einführung der Spediteurlizenz verfügt,

	23. "Inspektionsdienst Sicherung": Inspektionsdienst, wie im Königlichen Erlass vom 12. Januar 2023 über die Kontrollen der Sicherheitsvorschriften im Teilsektor Schienenverkehr erwähnt,

	24. "zugelassene Prüfstelle": Prüfstelle, die vom Minister für die Durchführung einer oder mehrerer der in Artikel 20 aufgeführten Tätigkeiten zugelassen ist,

	25. "anerkannte Prüfstelle": Prüfstelle, die von einer zuständigen Behörde eines anderen Vertragsstaates der RID zugelassen und vom Minister anerkannt ist, um in seinem Namen eine oder mehrere Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Konformitätsbewertungen und Prüfungen gemäß den Kapiteln 6.2 und 6.8 RID auf belgischem Staatsgebiet durchzuführen,

	26. "Xa-Stelle": zugelassene oder anerkannte Prüfstelle gemäß Unterabschnitt 1.8.6.3 RID, die gemäß der Norm EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Abschnitt 8.1.3), Typ A, akkreditiert ist,

	27. "Xb-Stelle": zugelassene oder anerkannte Prüfstelle gemäß Unterabschnitt 1.8.6.3 RID, die gemäß der Norm EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Abschnitt 8.1.3), Typ B, akkreditiert ist, die ausschließlich für den Eigentümer oder den für die Druckgefäße verantwortlichen Pflichtenträger arbeitet und deren Tätigkeiten sich auf die in Kapitel 6.2 RID erwähnten wiederkehrenden Prüfungen von Gasgefäßen beschränken,

	28. "betriebseigener Prüfdienst (IS)": betriebseigener Prüfdienst des Herstellers oder eines Unternehmens mit einer Prüfeinrichtung unter der Überwachung einer zugelassenen oder anerkannten Prüfstelle gemäß Unterabschnitt 1.8.6.3 RID, die gemäß der Norm EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Abschnitt 8.1.3), Typ A, akkreditiert ist. Der betriebseigene Prüfdienst ist unabhängig vom Auslegungsverfahren, von den Herstellungsarbeiten und von der Reparatur und Instandhaltung.


KAPITEL 4 - Allgemeine Vorschriften


	Art. 4 - Unbeschadet der Abweichungen von Kapitel 6 dürfen gefährliche Güter nicht befördert werden, soweit dies durch die RID verboten ist.

	Unbeschadet der allgemeinen Regeln für den Marktzugang oder der allgemein für die Beförderung von Gütern geltenden Regeln ist die Beförderung gefährlicher Güter vorbehaltlich der Einhaltung der in der RID festgelegten Bedingungen und der Bestimmungen des vorliegenden Erlasses zulässig.

	Die in Abschnitt 1.2.1 RID erwähnten zuständigen Behörden werden in Anlage 1 bestimmt.


KAPITEL 5 - Spezifische verordnungsrechtliche Sicherheitsvorschriften und Einschränkungen


	Art. 5 - Der Minister kann in folgenden Fällen spezifische verordnungsrechtliche Sicherheitsvorschriften für die innerstaatliche und internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter festlegen:

	1. die Beförderung gefährlicher Güter mit Wagen, sofern diese nicht in den Anwendungsbereich des vorliegenden Erlasses fallen,

	2. in begründeten Fällen die Nutzung vorgeschriebener Strecken oder die Nutzung vorgeschriebener Verkehrsträger,

	3. besondere Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter in Reisezügen.

	Der Minister teilt der Sicherheitsbehörde, der Europäischen Eisenbahnagentur und der Europäischen Kommission diese Vorschriften und ihre Begründung mit.


	Art. 6 - Aus Gründen der Sicherheit der Beförderung kann der Minister strengere Bestimmungen für die innerstaatliche Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter anwenden, die mit in Belgien zugelassenen oder in Betrieb genommenen Wagen erfolgt, außer in Bezug auf Bauvorschriften.

	Ist der Minister der Auffassung, dass sich die geltenden Sicherheitsvorschriften bei einem Unfall oder Zwischenfall auf belgischem Staatsgebiet als zur Eindämmung der Beförderungsrisiken unzureichend herausgestellt haben, und besteht dringender Handlungsbedarf, teilt er der Europäischen Kommission die beabsichtigten Maßnahmen bereits mit, wenn diese sich noch in der Planung befinden.


	Art. 7 - Der Minister kann, ausschließlich aus Gründen, die nicht mit der Sicherheit der Beförderung in Zusammenhang stehen, die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter auf dem Staatsgebiet regeln oder verbieten.


	Art. 8 - Jede gemäß den Artikeln 6 und 7 vorgenommene Einschränkung wird der Sicherheitsbehörde mitgeteilt.



KAPITEL 6 ­ Abweichungen


	Art. 9 - Sofern die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird und die Europäische Kommission zuvor ihre Zustimmung erteilt hat, kann die Sicherheitsbehörde durch allgemeine Beschlüsse Abweichungen von den Bestimmungen der RID für innerstaatliche Beförderungen kleiner Mengen bestimmter gefährlicher Güter genehmigen, wobei die Beförderungsbedingungen nicht strenger sein dürfen als die in der RID festgelegten Bedingungen.


	Art. 10 - Sofern die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird und die Europäische Kommission zuvor ihre Zustimmung erteilt hat, kann die Sicherheitsbehörde in folgenden Fällen individuelle Abweichungen von den Bestimmungen der RID genehmigen:

	1. örtlich begrenzte Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter über geringe Entfernungen oder

	2. örtlich begrenzte Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter auf genau bestimmten Strecken, die zu einem bestimmten industriellen Prozess gehört und unter genau festgelegten Bedingungen streng kontrolliert wird.


	Art. 11 - Die in den Artikeln 9 und 10 erwähnten Abweichungen gelten ab dem Datum ihrer Genehmigung für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren. Die Sicherheitsbehörde vermerkt dieses Datum im Genehmigungsbeschluss. Falls nicht anders angegeben, gelten Abweichungen für einen Zeitraum von sechs Jahren.

	Die Sicherheitsbehörde wendet die Abweichungen unterschiedslos an.


	Art. 12 - Die Sicherheitsbehörde kann eine auf der Grundlage von Artikel 9 oder 10 gewährte Abweichung verlängern, sofern die Europäische Kommission zuvor ihre Zustimmung erteilt hat.


	Art. 13 - Die Sicherheitsbehörde kann ausnahmsweise, und sofern die Sicherheit nicht gefährdet ist, Einzelgenehmigungen erteilen für gemäß vorliegendem Erlass verbotene Eisenbahnbeförderungen gefährlicher Güter auf belgischem Staatsgebiet oder für die Durchführung dieser Beförderungen unter anderen als den in vorliegendem Erlass festgelegten Bedingungen, sofern diese Beförderungsvorgänge klar bezeichnet und zeitlich begrenzt sind.


	Art. 14 - Wird eine Beförderung in Anwendung einer auf der Grundlage des vorliegenden Kapitels gewährten Abweichung durchgeführt, wird dem Beförderungspapier eine Kopie der Genehmigung dieser Abweichung beigefügt.


	Art. 15 - Zwischen Belgien und einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten beziehungsweise einem oder mehreren Vertragsstaaten in Anwendung von Abschnitt 1.5.1 RID vereinbarte zeitweilige Abweichungen gelten auch für die innerstaatliche Beförderung.


	Art. 16 - Die Listen der auf der Grundlage der Artikel 9, 10 oder 15 gewährten Abweichungen werden auf der Website der Sicherheitsbehörde veröffentlicht.


KAPITEL 7 - Pflichten der Beteiligten


	Art. 17 - § 1 - Absendern, Verladern, Abfertigungsspediteuren, Spediteuren und Beförderern ist es verboten, gefährliche Güter zu laden, zu befördern, laden zu lassen oder befördern zu lassen, wenn die Beförderung den Bestimmungen der RID oder des vorliegenden Erlasses nicht genügt.

	Abfertigungsspediteure und Spediteure haben gegebenenfalls die gleichen Verpflichtungen wie Absender.

	§ 2 ­ Werden die Güter beim Hersteller oder Händler selbst geladen, unterliegt dieser ebenfalls den auf Absender anwendbaren Bestimmungen von Abschnitt 1.4.2.1.1 RID.

	Der Absender stellt sicher, dass das Beförderungspapier den Anforderungen von Abschnitt 5.4.1 RID entspricht.

	§ 3 - Gemäß Abschnitt 1.3.3 RID bewahren Arbeitgeber die Aufzeichnungen der Unterweisungen ihrer Arbeitnehmer für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum ihres Erhalts auf, unbeschadet etwaiger längerer Aufbewahrungsfristen, die den Arbeitgebern aufgrund anderer Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen auferlegt werden. Die Arbeitgeber stellen der Sicherheitsbehörde diese Aufzeichnungen auf Verlangen zur Verfügung.

	Arbeitgeber, als Verantwortliche für die Verarbeitung der ihnen verfügbaren personenbezogenen Daten, sorgen dafür, dass die Daten, die sie im Rahmen ihrer Personalverwaltung verarbeiten, in einer gesonderten und gesicherten Datei gespeichert werden.

	Im Rahmen dieser Verarbeitung personenbezogener Daten haben die Personen kein Widerspruchsrecht. Denn dieses Recht ist unvereinbar mit dem Zweck dieser Verarbeitung personenbezogener Daten, nämlich die Sicherheitsbehörde in die Lage zu versetzen, ihren Kontrollauftrag gegenüber Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind, ordnungsgemäß auszuführen. Dieser Kontrollauftrag dient der Gewährleistung eines wichtigen Ziels von allgemeinem öffentlichem Interesse, nämlich der Eisenbahnsicherheit.

	§ 4 ­ Die Sicherheitsbehörde verfügt über ein Verwaltungsverfahren für die Verwaltung und Archivierung und ist für die Verarbeitung der ihr gemäß § 3 Absatz 1 übermittelten personenbezogenen Daten verantwortlich.

	Sie speichert diese Daten in einer gesonderten und gesicherten Datei, zu deren Zugang nur die Mitglieder der Sicherheitsbehörde ermächtigt sind.

	Mit der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des vorliegenden Paragraphen wird bezweckt, die Sicherheitsbehörde in die Lage zu versetzen, ihren Kontrollauftrag gegenüber Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind, ordnungsgemäß auszuführen. Dieser Kontrollauftrag dient der Gewährleistung eines wichtigen Ziels von allgemeinem öffentlichem Interesse, nämlich der Eisenbahnsicherheit.

	Im Rahmen dieser Verarbeitung personenbezogener Daten haben die Personen kein Widerspruchsrecht. Denn dieses Recht ist unvereinbar mit dem Zweck dieser Verarbeitung personenbezogener Daten, nämlich die Sicherheitsbehörde in die Lage zu versetzen, ihren Kontrollauftrag gegenüber Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind, ordnungsgemäß auszuführen. Dieser Kontrollauftrag dient der Gewährleistung eines wichtigen Ziels von allgemeinem öffentlichem Interesse, nämlich der Eisenbahnsicherheit.


	Die Sicherheitsbehörde bewahrt die in Absatz 1 erwähnten personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von zehn Jahren auf.

	§ 5 - Arbeitgeber bewahren die Aufzeichnungen der Unterweisungen ihrer Arbeitnehmer gemäß Unterabschnitt 1.10.2.4 RID für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum ihres Erhalts auf, unbeschadet etwaiger längerer Aufbewahrungsfristen, die den Arbeitgebern aufgrund anderer Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen auferlegt werden. Arbeitgeber stellen dem Inspektionsdienst Sicherung diese Aufzeichnungen auf Verlangen zur Verfügung.

	Arbeitgeber, als Verantwortliche für die Verarbeitung der ihnen verfügbaren personenbezogenen Daten, sorgen dafür, dass die Daten, die sie im Rahmen ihrer Personalverwaltung verarbeiten, in einer gesonderten und gesicherten Datei gespeichert werden.

	Im Rahmen dieser Verarbeitung personenbezogener Daten haben die Personen kein Widerspruchsrecht. Denn dieses Recht ist unvereinbar mit dem Zweck dieser Verarbeitung personenbezogener Daten, nämlich den Inspektionsdienst Sicherung in die Lage zu versetzen, seinen Kontrollauftrag gegenüber Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind, ordnungsgemäß auszuführen. Dieser Kontrollauftrag dient der Gewährleistung eines wichtigen Ziels von allgemeinem öffentlichem Interesse, nämlich der Sicherung des Eisenbahnverkehrs.

	§ 6 ­ Der Inspektionsdienst Sicherung verfügt über ein Verwaltungsverfahren für die Verwaltung und Archivierung und ist für die Verarbeitung der ihr gemäß § 5 Absatz 1 übermittelten personenbezogenen Daten verantwortlich.

	Er speichert diese Daten in einer gesonderten und gesicherten Datei, zu deren Zugang nur die Mitglieder des Inspektionsdienstes Sicherung ermächtigt sind.

	Mit der Verarbeitung personenbezogener Daten wird bezweckt, den Inspektionsdienst Sicherung in die Lage zu versetzen, seinen Kontrollauftrag gegenüber Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind, ordnungsgemäß auszuführen. Dieser Kontrollauftrag dient der Gewährleistung eines wichtigen Ziels von allgemeinem öffentlichem Interesse, nämlich der Sicherung des Eisenbahnverkehrs.

	Im Rahmen dieser Verarbeitung personenbezogener Daten haben die Personen kein Widerspruchsrecht. Denn dieses Recht ist unvereinbar mit dem Zweck dieser Verarbeitung personenbezogener Daten, nämlich den Inspektionsdienst Sicherung in die Lage zu versetzen, seinen Kontrollauftrag gegenüber Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind, ordnungsgemäß auszuführen. Dieser Kontrollauftrag dient der Gewährleistung eines wichtigen Ziels von allgemeinem öffentlichem Interesse, nämlich der Sicherung des Eisenbahnverkehrs.

	Der Inspektionsdienst Sicherung bewahrt die in Absatz 1 erwähnten personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von zehn Jahren auf.


	Art. 18 - § 1 - Verlader, Befüller, Beförderer, Entlader oder Empfänger und gegebenenfalls der Betreiber der Infrastruktur übermitteln der Sicherheitsbehörde und der Untersuchungsstelle die in Anwendung von Abschnitt 1.8.5 RID erstellten Unfallberichte.

	§ 2 - Bei Bedarf können die Sicherheitsbehörde und die Untersuchungsstelle zusätzliche Informationen anfordern.


	§ 3 - Die Sicherheitsbehörde verfügt über ein Verwaltungsverfahren für die Verwaltung und Archivierung und ist für die Verarbeitung der ihr gemäß § 1 übermittelten personenbezogenen Daten verantwortlich.

	Sie speichert diese Daten in einer gesonderten und gesicherten Datei, zu deren Zugang nur die Mitglieder der Sicherheitsbehörde ermächtigt sind.

	Mit der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des vorliegenden Paragraphen wird bezweckt, die Sicherheitsbehörde in die Lage zu versetzen, ihren Kontrollauftrag gegenüber Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind, ordnungsgemäß auszuführen. Dieser Kontrollauftrag dient der Gewährleistung eines wichtigen Ziels von allgemeinem öffentlichem Interesse, nämlich der Eisenbahnsicherheit.

	Im Rahmen dieser Verarbeitung personenbezogener Daten haben die Personen kein Widerspruchsrecht. Denn dieses Recht ist unvereinbar mit dem Zweck dieser Verarbeitung personenbezogener Daten, nämlich die Sicherheitsbehörde in die Lage zu versetzen, ihren Kontrollauftrag gegenüber Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind, ordnungsgemäß auszuführen. Dieser Kontrollauftrag dient der Gewährleistung eines wichtigen Ziels von allgemeinem öffentlichem Interesse, nämlich der Eisenbahnsicherheit.

	Die Sicherheitsbehörde bewahrt die in § 1 erwähnten personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von zehn Jahren auf.

	§ 4 - Die Untersuchungsstelle verfügt über ein Verwaltungsverfahren für die Verwaltung und Archivierung und ist für die Verarbeitung der ihr gemäß § 1 übermittelten personenbezogenen Daten verantwortlich.

	Sie speichert diese Daten in einer gesonderten und gesicherten Datei, zu deren Zugang nur Untersuchungsbeauftragte, beigeordnete Untersuchungsbeauftragte, Untersuchungssachverständige und das eventuell zugewiesene Verwaltungspersonal ermächtigt sind.

	Mit der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des vorliegenden Paragraphen wird bezweckt, die Untersuchungsstelle in die Lage zu versetzen, ihren Kontrollauftrag gegenüber Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind, ordnungsgemäß auszuführen. Dieser Kontrollauftrag dient der Gewährleistung eines wichtigen Ziels von allgemeinem öffentlichem Interesse, nämlich der Eisenbahnsicherheit.

	Im Rahmen dieser Verarbeitung personenbezogener Daten haben die Personen kein Widerspruchsrecht. Denn dieses Recht ist unvereinbar mit dem Zweck dieser Verarbeitung personenbezogener Daten, nämlich die Untersuchungsstelle in die Lage zu versetzen, ihren Kontrollauftrag gegenüber Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind, ordnungsgemäß auszuführen. Dieser Kontrollauftrag dient der Gewährleistung eines wichtigen Ziels von allgemeinem öffentlichem Interesse, nämlich der Eisenbahnsicherheit.

	Die Untersuchungsstelle bewahrt die in Absatz 1 erwähnten personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren nach Eintritt des Unfalls oder der Störung auf.


	Art. 19 - § 1 - Wenn ein Sicherheitsberater seine Tätigkeit in einem Unternehmen aufnimmt, teilt dieses Unternehmen der Sicherheitsbehörde unverzüglich Folgendes mit:

	1. Name, Vornamen und Staatsangehörigkeit des Sicherheitsberaters,

	2. Adresse der Niederlassung(en), in der beziehungsweise denen er seine Tätigkeit im Auftrag des Unternehmens ausübt,

	3. Art seiner rechtlichen Verbindung mit dem Unternehmen,

	4. Kopie des Schulungsnachweises für die Eisenbahnbeförderung.

	§ 2 - Wenn ein Sicherheitsberater seine Tätigkeit bei dem Unternehmen beendet, teilt das Unternehmen dies der Sicherheitsbehörde unverzüglich mit.

	Nachdem die Sicherheitsbehörde davon in Kenntnis gesetzt worden ist, dass ein Sicherheitsberater seine Funktion nicht mehr ausübt, stellt sie die Verarbeitung der in § 1 erwähnten Daten in Bezug auf diesen Sicherheitsberater unverzüglich ein.

	§ 3 - Die Sicherheitsbehörde verfügt über ein Verwaltungsverfahren für die Verwaltung und Archivierung und ist für die Verarbeitung der ihr gemäß den Paragraphen 1 und 4 Absatz 2 übermittelten Daten verantwortlich.

	Sie kann diese Daten in eine Datenbank aufnehmen.

	Mit der Verarbeitung der in Absatz 1 erwähnten personenbezogenen Daten wird bezweckt, die Durchführung von Kontrollen gemäß Artikel 32 zu ermöglichen.

	Die Sicherheitsbehörde wendet eine strenge Nutzungs- und Zugangspolitik an und ergreift technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten.

	Die Sicherheitsbehörde speichert die in Absatz 1 erwähnten Daten so lange, wie der Sicherheitsberater seine Funktion in dem Unternehmen ausübt.

	§ 4 - Das Unternehmen erstellt einen Jahresbericht, der mindestens die in Anlage 2 aufgeführten Informationen enthält, und zwar vor dem 1. April des Jahres nach dem Jahr, auf das sich der Bericht bezieht.

	Es stellt ihn der Sicherheitsbehörde beziehungsweise dem Inspektionsdienst Sicherung auf einfaches Verlangen zur Verfügung.


KAPITEL 8 - Zulassung und Anerkennung von Prüfstellen


Abschnitt 1 - Zulassung von Prüfstellen


	Art. 20 - § 1 - Der Minister lässt die Prüfstellen zu, die zur Durchführung folgender Tätigkeiten befugt sind:

	1. Baumusterzulassungen, Prüfungen und Überwachung der Herstellung und des Qualitätssicherungsprogramms gemäß der RID und der Anlage 3 für die in den Kapiteln 6.1 und 6.3 RID beschriebenen Verpackungen,

	2. Konformitätsbewertungen, wiederkehrende Prüfungen und Überwachung des betriebseigenen Prüfdienstes gemäß der RID für die in Kapitel 6.2 RID beschriebenen Druckgefäße,


	3. Bauartgenehmigungen, Prüfungen und Inspektionen sowie Überwachung der Herstellung und des Qualitätssicherungsprogramms gemäß der RID und der Anlage 3 für die in Kapitel 6.5 RID beschriebenen Großpackmittel (IBC),

	4. Baumusterzulassungen, Prüfungen und Überwachung der Herstellung und des Qualitätssicherungsprogramms gemäß der RID und der Anlage 3 für die in Kapitel 6.6 RID beschriebenen Großverpackungen,

	5. Baumusterzulassungen, Überwachung der Herstellung, erstmalige, wiederkehrende, Zwischen- und außerordentliche Prüfungen gemäß der RID und der Anlage 3 für die in Kapitel 6.7 RID beschriebenen Tanks,

	6. Konformitätsbewertungen, wiederkehrende, Zwischen- und außerordentliche Prüfungen, Inbetriebnahmeüberprüfung und Überwachung des betriebseigenen Prüfdienstes gemäß der RID und der Anlage 3 für die in Kapitel 6.8 RID beschriebenen Tanks,

	7. Baumusterzulassungen, erstmalige und wiederkehrende Prüfungen und Überwachung des Qualitätssicherungssystems gemäß der RID und der Anlage 3 für die in Kapitel 6.9 RID beschriebenen Tanks,

	8. Baumusterzulassungen, Überwachung der Herstellung, erstmalige, wiederkehrende, Zwischen- und außerordentliche Prüfungen gemäß der RID und der Anlage 3 für die in Kapitel 6.10 RID beschriebenen Saug-Druck-Tanks für Abfälle,

	9. Zulassungen und Prüfungen gemäß der RID für die in Kapitel 6.11 RID beschriebenen Schüttgutcontainer,

	10. Überwachung der Herstellung, erstmalige, wiederkehrende, Zwischen- und außerordentliche Prüfungen und Überwachung des Qualitätssicherungssystems gemäß den früheren Fassungen der RID im Hinblick auf die Anwendung der in Kapitel 1.6 RID vorgesehenen Übergangsbestimmungen.

	§ 2 - Die Zulassung hat eine Gültigkeitsdauer von zehn Jahren.


	Art. 21 - Um zugelassen zu werden, muss die Prüfstelle folgende Bedingungen erfüllen:

	1. für jede Tätigkeit, für die sie eine Zulassung beantragt, akkreditiert sein - gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 gemäß der Norm EN ISO/ICE 17020:2012 (ausgenommen Abschnitt 8.1.3), Typ A oder B, oder der Norm EN ISO/ICE 17025:2017 (ausgenommen Abschnitt 8.1.3), je nach Tätigkeit,

	2. den im vorliegenden Erlass, einschließlich der RID, enthaltenen Anforderungen entsprechen,

	3. eine nach belgischem Recht gegründete juristische Person mit Betriebssitz in Belgien sein, mit Ausnahme von Xb-Stellen.

	Xb-Stellen müssen Teil einer juristischen Person sein, die in Belgien Gas liefert, und ausschließlich für den Eigentümer oder den für die Druckgefäße verantwortlichen Pflichtenträger arbeiten.



	Art. 22 - Eine Prüfstelle, die eine neue Tätigkeit aufnimmt, kann vorübergehend zugelassen werden. Die Prüfstelle muss hierfür folgende Bedingungen erfüllen:

	1. a) für Tätigkeiten, die auf die Kapitel 6.2 und 6.8 RID bezogen sind, die Vorschriften von Abschnitt 1.8.6.3.1 RID erfüllen,

	b) für Tätigkeiten, die auf die anderen Kapitel von Teil 6 RID bezogen sind:

	- Abschnitt 1.8.6.3.1 RID mit Ausnahme der Buchstaben h) und k) Ziffer i) und des letzten Unterabschnitts entsprechen,

	- ein wirksames und geeignetes Berichts- und Aufzeichnungssystem unterhalten,

	- über Personal verfügen, das für die Durchführung der Prüfungen verantwortlich ist und das nicht direkt an der Auslegung, der Herstellung, der Lieferung, der Installation, der Beschaffung, dem Eigentum, der Verwendung oder der Wartung des zu prüfenden Produkts beteiligt ist,

	- gemäß der Norm EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Abschnitt 8.1.3) Typ A oder B, oder EN ISO/IEC 17025:2017 (ausgenommen Abschnitt 8.1.3) akkreditiert sein, je nach Fall,

	2. um diese neue Tätigkeit fortsetzen zu können, für diese Tätigkeit gemäß der Norm EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Abschnitt 8.1.3), Typ A oder B, oder EN ISO/IEC 17025:2017 (ausgenommen Abschnitt 8.1.3) akkreditiert sein, je nach Fall, und zwar im Laufe ihres ersten Tätigkeitsjahres.


	Art. 23 - § 1 - Zugelassene Prüfstellen sind verpflichtet, die Anweisungen, die ihnen vom Beauftragten des Ministers unter anderem durch Rundschreiben erteilt werden, in den sie betreffenden Angelegenheiten zu befolgen.

	§ 2 - Ab dem Jahr nach dem Datum der Zulassung übermitteln die zugelassenen Prüfstellen dem Beauftragten des Ministers einen Jahresbericht für die in Artikel 20 aufgeführten Tätigkeiten vor dem 1. April des Jahres nach dem Jahr, auf das sich der Bericht bezieht. Dieser Bericht enthält mindestens:

	1. eine Übersicht über die Anzahl der durchgeführten Prüfungen pro Verpackungstyp, Gasgefäß oder Tank gemäß dem vom Beauftragten des Ministers zur Verfügung gestellten Muster,

	2. eine Übersicht über die Ablehnungen unter Angabe der Ablehnungsgründe,

	3. die Personalwechsel und die Aufzeichnungen über die Unterweisungen der Arbeitnehmer, die in die Tätigkeiten einbezogen sind, für die die Prüfstelle zugelassen ist,

	4. eine Übersicht über etwaige neue Verfahren und über die Verfahren zur Durchführung der Tätigkeiten, für die die Prüfstelle zugelassen ist und die im vergangenen Jahr geändert wurden,

	5. das Organigramm der Stelle, falls es geändert wurde,


	6. Informationen über die Übertragung von Aufgaben, insbesondere eine Übersicht über die an Subunternehmer übertragenen Aufgaben und die Kontaktdaten dieser Subunternehmer.

	§ 3 - Der Beauftragte des Ministers verfügt über ein Verwaltungsverfahren für die Verwaltung und Archivierung und ist für die Verarbeitung der ihr im Rahmen des Jahresberichts gemäß § 2 übermittelten personenbezogenen Daten verantwortlich.

	Er speichert diese Daten in einer gesonderten und gesicherten Datei, zu deren Zugang nur der Beauftragte des Ministers und die mit der Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter beauftragten Mitglieder seiner Generaldirektion ermächtigt sind.

	Mit der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des vorliegenden Paragraphen wird bezweckt, den Beauftragten des Ministers in die Lage zu versetzen, seinen Auftrag zur Kontrolle und Überwachung der zugelassenen Prüfstellen ordnungsgemäß auszuführen. Dieser Auftrag dient der Gewährleistung eines wichtigen Ziels von allgemeinem öffentlichem Interesse, nämlich der Sicherheit der Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter.

	Im Rahmen dieser Verarbeitung personenbezogener Daten haben die Personen kein Widerspruchsrecht. Denn dieses Recht ist unvereinbar mit dem Zweck dieser Verarbeitung personenbezogener Daten, nämlich den Beauftragten des Ministers in die Lage zu versetzen, seinen in Absatz 3 erwähnten Auftrag ordnungsgemäß auszuführen.

	Der Beauftragte des Ministers bewahrt die in Absatz 1 erwähnten personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von zehn Jahren auf.

	§ 4 - Die zugelassenen Prüfstellen senden dem Beauftragten des Ministers mindestens alle drei Monate in elektronischer Form eine Kopie der Baumusterzulassungsbescheinigungen für die in den Kapiteln 6.7, 6.8, 6.9 und 6.10 RID beschriebenen Tanks.

	§ 5 - Die zugelassenen Prüfstellen übermitteln dem Beauftragten des Ministers jährlich eine Kopie der Nachprüfungsberichte für folgende Tätigkeiten:

	1. Überwachung der Halter oder Eigentümer von IBC, die gemäß Anlage 3 Punkt 2 über eine Genehmigung verfügen, die wiederkehrenden Prüfungen und Inspektionen der IBC selbst durchzuführen,

	2. Überwachung der Einhaltung der Genehmigungen zur Ausdehnung der Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen von Gasflaschen und Flaschenbündeln gemäß der Verpackungsanweisung P200 RID und Anlage 3 Punkt 4.1,

	3. Überwachung der betriebseigenen Prüfdienste (IS) gemäß Abschnitt 1.8.7.7.4 RID.


	Art. 24 - Zugelassene Prüfstellen teilen dem Beauftragten des Ministers unverzüglich Folgendes mit:

	1. jede Änderung ihrer Satzung,

	2. jede organisatorische oder technische Änderung, die sich auf die Tragweite und die Bedingungen der Zulassung auswirken kann,

	3. jede Rücknahme oder Änderung der in den Artikeln 21 Nr. 1 und 22 Nr. 2 erwähnten Akkreditierung,


	4. jeden Antrag auf Erweiterung der in den Artikeln 21 Nr. 1 und 22 Nr. 2 erwähnten Akkreditierung.

	§ 2 - Hinsichtlich der Tätigkeiten in Bezug auf die Druckgefäße von Kapitel 6.2 und die Tanks von Kapitel 6.8 RID teilen zugelassene Prüfstellen dem Beauftragten des Ministers unverzüglich Folgendes mit:

	1. jede Ablehnung, Einschränkung, Aussetzung oder Rücknahme von Baumusterzulassungsbescheinigungen, außer wenn die Bestimmungen von Abschnitt 1.8.7.2.2.2 RID anwendbar sind,

	2. jede Ablehnung von Prüfbescheinigungen,

	3. jede Zulassung, Aussetzung oder Rücknahme einer Zulassung eines betriebseigenen Prüfdienstes.

	§ 3 - Zugelassene Prüfstellen erteilen auf Verlangen des Beauftragten des Ministers unverzüglich alle Informationen, die die Tätigkeiten und die Arbeitsweise der Stelle betreffen oder die für die Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Erlasses von Interesse sind.


	Art. 25 - § 1 - Zulassungsanträge:

	1. werden an den Beauftragten des Ministers gerichtet,

	2. enthalten eine detaillierte Auflistung der Tätigkeiten, für die die Zulassung beantragt wird,

	3. werden begleitet von:

	a) allen Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass die Prüfstelle die Bestimmungen von Artikel 21 beziehungsweise 22 erfüllt, einschließlich einer Kopie der Akkreditierungsbescheinigungen,

	b) einer Erklärung, mit der sich die Prüfstelle verpflichtet, die Bestimmungen der Artikel 23 und 24 einzuhalten,

	c) dem Organigramm der Prüfstelle,

	d) den Kontaktdaten des beziehungsweise der für die Durchführung der Tätigkeiten zuständigen Dienste,

	e) dem Kennzeichen oder Kennzeichen der Prüfstelle,

	f) einem Überblick über die Verfahren im Zusammenhang mit den Tätigkeiten, für die die Zulassung beantragt wird.

	§ 2 - Die Stelle stellt auf Verlangen des Beauftragten des Ministers unverzüglich die für die Beurteilung des Antrags relevanten Informationen und Verfahren zur Verfügung.


	Art. 26 - § 1 - Wenn eine Prüfstelle die Bedingungen der Artikel 21 oder 22 nicht mehr erfüllt, die Artikel 23 oder 24 nicht einhält oder die Bestimmungen der Anlage 3 oder die Vorschriften der RID nicht einhält, richtet der Minister ein Einschreiben an die betreffende Prüfstelle, in dem die festgestellten Verstöße aufgeführt sind und die Stelle aufgefordert wird, die vorerwähnten Bestimmungen einzuhalten oder zumindest ihren Standpunkt darzulegen.

	Erfüllt die betreffende Prüfstelle innerhalb eines Monats nach Erhalt dieses Schreibens die Vorschriften nicht oder legt sie ihren Standpunkt nicht dar oder widerlegen die vorgelegten Erklärungen die festgestellten Verstöße nicht, kann der Minister die Zulassung aussetzen, einschränken oder zurückziehen.

	Der Minister kann die Zulassung einschränken oder zurückziehen, wenn sich nach einem Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum der Zulassung herausstellt, dass die zugelassene Prüfstelle bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausgeübt hat oder keine Tätigkeiten im Geltungsbereich der Zulassung ausgeübt hat oder wenn diese Tätigkeiten vernachlässigbar sind.

	Der Minister beschließt die Aussetzung, Einschränkung oder Zurückziehung der Zulassung durch Ministeriellen Erlass.

	§ 2 - Wird die Akkreditierung von der Akkreditierungsstelle ausgesetzt, wird die Zulassung für denselben Zeitraum von Amts wegen ausgesetzt.

	Die Zulassung wird von Amts wegen zurückgezogen, wenn die Akkreditierung von der Akkreditierungsstelle zurückgenommen oder nicht verlängert wurde. Die Zurückziehung der Zulassung tritt an dem Tag in Kraft, an dem der Beschluss der Akkreditierungsstelle über die Rücknahme oder die Nichtverlängerung der Akkreditierung wirksam wird.

	Der Minister stellt die von Amts wegen erfolgte Aussetzung oder Zurückziehung der Zulassung durch Ministeriellen Erlass fest.

	§ 3 - Die Beschlüsse des Ministers in Ausführung der Paragraphen 1 und 2 werden der Prüfstelle per Einschreiben mitgeteilt.

	§ 4 - Wird die Zulassung eingeschränkt, ausgesetzt oder zurückgezogen oder hat die zugelassene Prüfstelle ihre Tätigkeit eingestellt, kann der Beauftragte des Ministers anordnen, dass die Akten an eine andere zugelassene Prüfstelle übertragen oder verfügbar gehalten werden.


Abschnitt 2 - Anerkennung von Prüfstellen


	Art. 27 - § 1 - Der Minister kann Prüfstellen anerkennen, die von einer zuständigen Behörde eines anderen Vertragsstaates der RID zugelassen sind, um in seinem Namen eine oder mehrere Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Konformitätsbewertungen und Prüfungen gemäß den Kapiteln 6.2 und 6.8 RID auf belgischem Staatsgebiet durchzuführen.

	§ 2 - Zu diesem Zweck fordert der Minister die in § 1 erwähnte Stelle auf, dem Beauftragten des Ministers eine Akte mit folgenden Informationen zu übermitteln:

	1. detaillierte Auflistung der Tätigkeiten, auf die die Anerkennung bezogen ist,

	2. Beschluss der zuständigen Behörde des RID-Vertragsstaates, in dem die Prüfstelle für diese Tätigkeiten zugelassen ist,

	3. Kopie der Akkreditierungsbescheinigung, die diese Tätigkeiten abdeckt,

	4. Erklärung, mit der sich die Prüfstelle verpflichtet, die Bestimmungen der Artikel 28 und 29 einzuhalten,

	5. Kontaktdaten des beziehungsweise der für die Durchführung der Tätigkeiten zuständigen Dienste,

	6. Kennzeichen oder Kennzeichen der Prüfstelle.

	§ 3 - Die Prüfstelle stellt auf Verlangen des Beauftragten des Ministers unverzüglich die für die Beurteilung der Akte relevanten Informationen zur Verfügung.

	§ 4 - Die Anerkennung hat eine Gültigkeitsdauer von höchstens fünf Jahren.


	Art. 28 - Anerkannte Prüfstellen sind verpflichtet, die Anweisungen, die ihnen vom Beauftragten des Ministers unter anderem durch Rundschreiben erteilt werden, in den sie betreffenden Angelegenheiten zu befolgen.


	Art. 29 - Ab dem Jahr nach dem Datum der Anerkennung übermitteln die anerkannten Prüfstellen dem Beauftragten des Ministers einen Jahresbericht für die in Artikel 27 § 1 aufgeführten Tätigkeiten vor dem 1. April des Jahres nach dem Jahr, auf das sich der Bericht bezieht. Dieser Bericht enthält:

	1. eine Übersicht über die Anzahl der durchgeführten Prüfungen pro Verpackungstyp, Gasgefäß oder Tank gemäß dem vom Beauftragten des Ministers zur Verfügung gestellten Muster,

	2. eine Übersicht über die Ablehnungen unter Angabe der Ablehnungsgründe.

	Die anerkannten Prüfstellen teilen dem Beauftragten des Ministers unverzüglich Folgendes mit:

	1. jede Zurückziehung oder Rücknahme, Aussetzung oder Änderung der in Artikel 27 § 2 Nr. 2 erwähnten Zulassung oder der Akkreditierung für die Tätigkeiten, für die die Prüfstelle anerkannt ist,

	2. jede Änderung, die sich auf die Tragweite und die Bedingungen der Anerkennung auswirken kann.


	Art. 30 - § 1 - Die Anerkennung wird je nach Fall von Amts wegen ausgesetzt, eingeschränkt oder zurückgezogen, wenn:

	1. die Akkreditierung von der Akkreditierungsstelle ausgesetzt, eingeschränkt oder zurückgenommen oder nicht verlängert wird,

	2. die von einer zuständigen Behörde des RID-Vertragsstaates erteilte Zulassung, auf deren Grundlage die Anerkennung ausgestellt wurde, ausgesetzt, eingeschränkt oder zurückgezogen wird.

	Der Minister stellt die von Amts wegen erfolgte Aussetzung, Einschränkung oder Zurückziehung der Anerkennung durch Ministeriellen Erlass fest.

	Die Aussetzung, Einschränkung oder Zurückziehung der Anerkennung tritt an dem Tag in Kraft, an dem entweder der Beschluss der Akkreditierungsstelle über die Aussetzung, Einschränkung, Rücknahme oder Nichtverlängerung der Akkreditierung oder der Beschluss einer zuständigen Behörde des RID-Vertragsstaates über die Aussetzung, Einschränkung oder Zurückziehung der Zulassung wirksam wird.

	§ 2 - Werden bei der Ausführung der Tätigkeiten, für die die Prüfstelle anerkannt ist, Verstöße festgestellt, teilt der Beauftragte des Ministers dies der zuständigen Behörde des RID-Vertragsstaates, die die Zulassung erteilt hat, mit.

	Wenn die anerkannte Prüfstelle die Maßnahmen, die von der zuständigen Behörde des RID-Vertragsstaates, die die Zulassung erteilt hat, auferlegt worden sind, nicht innerhalb der von dieser Behörde festgelegten Frist oder nicht zumindest innerhalb einer angemessenen Frist befolgt, kann der Minister die Anerkennung dieser Prüfstelle zurückziehen.

	Der Minister beschließt die Zurückziehung durch Ministeriellen Erlass.

	§ 3 - Die Beschlüsse des Ministers in Ausführung der Paragraphen 1 und 2 werden der Prüfstelle per Einschreiben mitgeteilt.

	§ 4 - Wird die Anerkennung einer Prüfstelle ausgesetzt, eingeschränkt oder zurückgezogen oder hat diese ihre Tätigkeit eingestellt, kann der Beauftragte des Ministers anordnen, dass die Akten in Bezug auf die in Artikel 27 § 1 erwähnten Tätigkeiten, für die diese Stelle anerkannt war, an eine andere zugelassene oder anerkannte Prüfstelle übertragen oder verfügbar gehalten werden.


Abschnitt 3 - Verarbeitung personenbezogener Daten


	Art. 31 - Der Beauftragte des Ministers verfügt über ein Verwaltungsverfahren für die Verwaltung und Archivierung und ist für die Verarbeitung der ihr gemäß den Artikeln 25 und 27 übermittelten personenbezogenen Daten verantwortlich.

	Er speichert diese Daten in einer gesonderten und gesicherten Datei, zu deren Zugang nur der Beauftragte des Ministers und die mit der Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter beauftragten Mitglieder seiner Generaldirektion ermächtigt sind.

	Mit der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des vorliegenden Paragraphen wird bezweckt, den Beauftragten des Ministers in die Lage zu versetzen, dem Minister eine vollständige Akte vorzulegen, damit dieser seinen Auftrag, Prüfstellen gemäß dem vorliegenden Erlass zuzulassen oder anzuerkennen, ordnungsgemäß erfüllen kann. Dieser Auftrag dient der Gewährleistung eines wichtigen Ziels von allgemeinem öffentlichem Interesse, nämlich der Sicherheit der Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter.

	Im Rahmen dieser Verarbeitung personenbezogener Daten haben die Personen kein Widerspruchsrecht. Denn dieses Recht ist unvereinbar mit dem Zweck dieser Verarbeitung personenbezogener Daten, nämlich den Beauftragten des Ministers in die Lage zu versetzen, seinen in Absatz 3 erwähnten Auftrag ordnungsgemäß auszuführen.

	Der Beauftragte des Ministers bewahrt die in Absatz 1 erwähnten personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von zehn Jahren auf.


KAPITEL 9 - Kontrollen


Abschnitt 1 - Kontrolle der Anwendung der Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter durch die in Kapitel 1.4 RID erwähnten Beteiligten


	Art. 32 - § 1 - Für die Feststellung von Verstößen gegen die Bestimmungen der RID (ausgenommen Kapitel 1.10 über die Sicherung) und des vorliegenden Erlasses sind folgende Personen zuständig:

	1. Personalmitglieder des Einsatzkaders der lokalen und der föderalen Polizei und Beamte des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen, Zoll- und Akzisenverwaltung, in der Ausübung ihres Amtes,

	2. Beamte und Bedienstete der Sicherheitsbehörde, die vom König gemäß Artikel 213 des Eisenbahngesetzbuches bestimmt werden.

	§ 2 - Für die Feststellung von Verstößen gegen die Bestimmungen von Kapitel 1.10 RID über die Sicherung sind die Mitglieder des Inspektionsdienstes Sicherung zuständig.

	§ 3 - Die Kontrolle der Anwendung der Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter durch die in Kapitel 1.4 RID erwähnten Beteiligten, durch die in den Paragraphen 1 und 2 erwähnten Beamten und Bediensteten, erfolgt gemäß den Vorschriften von Abschnitt 1.8.1 RID.


Abschnitt 2 - Überwachung der zugelassenen und anerkannten Prüfstellen


	Art. 33 - Für die Überwachung der zugelassenen und anerkannten Prüfstellen sind die mit der Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter beauftragten Mitglieder des Föderalen Öffentlichen Dienstes Mobilität und Transportwesen zuständig.


	Art. 34 - Die in Artikel 33 erwähnten Personalmitglieder dürfen jederzeit und vor Ort überprüfen, ob die zugelassene oder anerkannte Prüfstelle die Verpflichtungen erfüllt, die ihr aufgrund von Kapitel 8 Abschnitt 1 und 2 des vorliegenden Erlasses obliegen.


	Art. 35 - Zugelassene oder anerkannte Prüfstellen sind verpflichtet, den mit der Überwachung beauftragten Beamten freien Zugang zu den Räumlichkeiten und Anlagen zu gewähren, in denen sie ihre Tätigkeiten ausüben, um eine Untersuchung oder eine Nachprüfung durchzuführen, und um zu überprüfen, ob die Arbeitsweise der zugelassenen oder anerkannten Prüfstelle den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses entspricht und ob die Zulassungs- oder Anerkennungsbedingungen erfüllt sind. Sie müssen diesen Beamten alle Unterlagen und Angaben zur Verfügung stellen, die diese Beamten für die Erfüllung ihres Auftrags benötigen. Auf Verlangen werden diesen Beamten diese Unterlagen oder eine Kopie davon ausgehändigt.


KAPITEL 10 - Abänderungsbestimmungen


	Art. 36 - [Abänderung des Königlichen Erlasses vom 6. September 2013 zur Bestimmung einiger Personalmitglieder des Dienstes für Sicherheit und Interoperabilität der Eisenbahnsysteme, der mit dem Eisenbahnverkehr beauftragten Verwaltung und des Dienstes für die Regulierung des Eisenbahnverkehrs und der Betreibung des Flughafens Brüssel-National, die mit der Kontrolle der Anwendung verschiedener Gesetze und Verordnungen im Bereich des Eisenbahnverkehrs beauftragt sind]


KAPITEL 11 - Übergangsbestimmungen


	Art. 37 - § 1 - Die Gültigkeitsdauer der Zulassungen von Prüfstellen in Bezug auf die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter auf der Grundlage des Königlichen Erlasses vom 28. Juni 2009 über die Beförderung von gefährlichen Gütern im Straßen- und Eisenbahnverkehr, mit Ausnahme von explosionsfähigen und radioaktiven Stoffen, wird bis zum 31. Januar 2026 aufrechterhalten.

	Die in Absatz 1 erwähnten Stellen legen dem Beauftragten des Ministers vor dem 1. März 2025 einen Zulassungsantrag gemäß Artikel 25 vor.

	§ 2 - In Abweichung von § 1 Absatz 1 verfällt der Teil der Zulassungen von Prüfstellen in Bezug auf Baumusterzulassungen für Tankcontainer aus faserverstärkten Kunststoffen (FVK) auf der Grundlage der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Vorschriften von Kapitel 6.9 RID von Amts wegen am 1. Juli 2023.

	Der Minister stellt den in Absatz 1 erwähnten Ablauf von Amts wegen durch Ministeriellen Erlass fest.


KAPITEL 12 - Aufhebungsbestimmungen


	Art. 38 - Der Königliche Erlass vom 2. November 2017 über die Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr, mit Ausnahme von explosionsfähigen und radioaktiven Stoffen, wird aufgehoben.

	Unbeschadet des Absatzes 1 bleiben die früheren Fassungen der RID für die Anwendung der in Kapitel 1.6 RID erwähnten Übergangsbestimmungen in Kraft.

	Der Minister kann Prüfstellen in Bezug auf frühere Fassungen der RID für die Anwendung der in Kapitel 1.6 RID erwähnten Übergangsbestimmungen zulassen.


KAPITEL 13 - Schlussbestimmungen


	Art. 39 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


	Art. 40 - Der Minister der Wirtschaft, der Minister der Mobilität, der Minister der Volksgesundheit, der Minister der Justiz, der Minister, der die Autorität über den Dienst für Sicherheit und Interoperabilität der Eisenbahnsysteme ausübt, und der Minister des Innern sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 24. Januar 2024


PHILIPPE


Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin, die die Autorität über den Dienst für Sicherheit und Interoperabilität der Eisenbahnsysteme ausübt
P. DE SUTTER

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN



Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 24. Januar 2024 über die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter, mit Ausnahme von explosionsfähigen und radioaktiven Stoffen


	Anlage 1 - Zuständige Behörden

	1. Begriffsbestimmungen

	In vorliegender Anlage gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	"GD Eisenbahnverkehr":
	für den Eisenbahnverkehr zuständige Generaldirektion des Föderalen Öffentlichen Dienstes Mobilität und Transportwesen,

	"Prüfstellen":
	zugelassene oder anerkannte Prüfstellen, je nach Fall,

	"FÖD Volksgesundheit":
	Föderaler Öffentlicher Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt,

	"FAAGP":
	Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte,

	"Einsatzdienste":
	Dienste, die im Rahmen der Disziplinen 1, 3 oder 4 tätig werden, wie erwähnt im Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 über die Noteinsatzplanung und die Bewältigung von Notsituationen auf kommunaler und provinzialer Ebene und über die Rolle der Bürgermeister und der Provinzgouverneure bei Krisenereignissen und in Krisensituationen, die eine Koordinierung oder eine Bewältigung auf nationaler Ebene erfordern,

	"Nationale Sicherungsbehörde":
	Nationale Behörde für die Sicherung des Eisenbahnverkehrs, wie erwähnt im Königlichen Erlass vom 26. Januar 2006 zur Schaffung einer Nationalen Behörde für die Sicherung des Eisenbahnverkehrs und zur Festlegung verschiedener Maßnahmen für die Sicherung des intermodalen Verkehrs,

	"FÖD Inneres":
	Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres.



	2. Zuständige Behörden

	Die in Abschnitt 1.2.1 RID erwähnten zuständigen Behörden werden in nachstehender Tabelle aufgeführt.

	Zuständige Behörden
	Abschnitt, Unterabschnitt oder Absatz der RID

	Minister
	1.2.1 (Begriffsbestimmung "Prüfstelle"), 1.8.6 (Bemerkung 1 Gedankenstrich 1 und Bemerkung 2), 1.8.6.1, 1.8.6.2.1, 1.8.6.2.2, 1.8.6.2.3.1, 1.8.6.6 (zweiter Satzteil),
4.1.4.1 (P200 (10) ac),
6.2.1.6.1 (erster Satz), 6.2.1.7.2, 6.2.2.5.2.4, 6.2.2.6.2.1 (zweiter und vierter Satz), 6.2.2.6.2.2, 6.2.2.6.2.4, 6.2.2.6.4.1 (erster Satz), 6.2.2.6.4.5, 6.2.2.7.7, 6.2.2.9.2 d), 6.2.2.9.4, 6.2.2.12, 6.2.3.6.2, 6.2.2.3.9.7.3,
6.7.2.19.9, 6.7.3.15.9, 6.7.4.14.10, 6.7.5.12.7,
6.8.1.5, 6.8.1.5.1, 6.8.1.5.2, 6.8.1.5.3, 6.8.1.5.4, 6.8.1.5.5 (letzter Unterabsatz), 6.8.1.5.6, 6.8.2.4.5, 6.8.2.4.6,

	GD Eisenbahnverkehr
	1.8.6.2.4.2, 1.8.6.2.4.3 (Teil 2, zweiter Satz), 1.6.2.10, 1.6.2.12, 1.6.2.14, 1.8.6.2.3.2, 1.8.6.3.3.1, 1.8.6.3.3.5, 1.8.4, 1.8.6.3, 1.8.6.4.1, 1.8.6.4.5, 1.8.6.5, 1.8.6.6 (erster Teil des Satzes), 1.8.6.7, 1.8.7.6.4, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.5,
2.1.2.8, 2.2.2.1.5, 2.2.41.1.13, 2.2.52.1.8, 2.2.9.1.7 e),
3.3 (Sondervorschriften 181, 237, 283, 376, 379, 674 (d) und (h)) und 662),
4.1.1.15, 4.1.3.6.6, 4.1.3.6.9, 4.1.4.1 (P099, P910 3), P200 ((10) k, v a) und b), (12) 1.3 und 1.5 (Bemerkung) und (13) 1.3 und 1.6 (Bemerkung)), P201, P405, P902 und P911 2)), 4.1.4.2 (IBC099), 4.1.4.3 (LP099, LP902 und LP906 2)), 4.1.7.2.2,
4.2.1.13.1, 4.2.1.13.3, 4.2.3.6.4, 4.2.3.7.1, 4.2.5.1.1, 4.2.5.3 (TP4, TP10 und TP41),
4.3.2.3.7,
5.2.2.1.9, 5.4.1.2.3.3,
6.1.1.2 (dritter Satz), 6.1.5.1.3, 6.1.5.2.5, 6.1.5.8.2,
6.2.1.1.9, 6.2.1.3.6.5.4, 6.2.1.7.2, 6.2.2.4, 6.2.2.5.2.3, 6.2.2.5.2.6, 6.2.2.6.2.1 (dritter Satz), 6.2.2.6.2.2, 6.2.2.6.2.3, 6.2.2.6.3.2 (erster und dritter Satz), 6.2.2.6.4.1 (zweiter Satz), 6.2.2.6.4.3, 6.2.2.6.4.7, 6.2.2.7.2 d), 6.2.2.7.8, 6.2.2.12, 6.2.3.5.1, 6.2.5, 6.2.5.4.2, 6.2.6.3.2,
6.3.2.1 (dritter Satz), 6.3.5.1.3, 6.3.5.5.2,
6.5.6.14.2, 6.5.6.3.4,
6.6.1.3 (dritter Satz), 6.6.5.1.3, 6.6.5.4.3,
6.7.1.2, 6.7.2.1, 6.7.2.2.1, 6.7.2.2.10, 6.7.2.3.1, 6.7.2.19.4, 6.7.3.1, 6.7.3.2.1, 6.7.4.1, 6.7.4.2.1, 6.7.4.2.8.1, 6.7.4.2.8.2, 6.7.5.1, 6.7.5.2.9, 6.7.5.4.1, 6.7.5.4.3,
6.8.1.5.5 (linke und rechte Spalte), 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.19, 6.8.2.3.3, 6.8.2.7, 6.8.3.7, 6.8.4 (TA2 und TT7),
6.9.1.4, 6.9.2.2.1, 6.9.2.2.3.2, 6.9.2.2.3.15, 6.9.2.3.1, 6.9.2.3.4 (K3 und K5), 6.9.2.3.7 (letzter Satz), 6.9.2.7.1.3 c) und d),
6.11.2.4, 6.11.5.4.2,
7.3.3.1 (VC3)

	Sicherheitsbehörde
	1.4.2.2.4, 1.5.1, 1.8.2.2, 1.8.2.3, 1.8.5.2, 1.9.4,
3.1.2.6, 3.2.1, 3.3 (Sondervorschrift 239),
4.1.2.2, 4.1.3.8.1, 4.2.3.6.4, 4.2.5.1.1, 4.2.5.3 (TP4), 4.3.2.3.7,
6.7.1.3, 6.7.2.19.6.1, 6.7.3.15.6.1, 6.7.4.14.6.1, 6.8.2.1.29,
7.3.2.6.2, 7.4, 7.7

	GD Eisenbahnverkehr, Sicherheitsbehörde
	3.3 (Sondervorschriften 636 und 670), 4.3.2.1.7

	Prüfstellen 
	1.2.1 (Begriffsbestimmung "repariertes IBC"), 1.8.6.2.1, 1.8.6.2.2, 1.8.6.3.2.1, 1.8.6.3.2.2, 1.8.6.3.2.3, 1.8.7.1.2, 1.8.7.1.4, 1.8.7.1.5 b), 1.8.7.1.6, 1.8.7.2.2.1, 1.8.7.2.3, 1.8.7.2.5, 1.8.7.8.2, 1.8.8.1.1,
3.3 (Sonderbestimmungen 356, 371 (2), 666 und 674 (i) erster Satz)),
4.1.3.6.2, 4.1.4.1 (P200 ((3) d) (Bemerkung) und (9)), P601 3) g) und P905), 4.1.6.14,
4.2.1.7 (erster Satz), 4.2.1.9.1, 4.2.5.3 (TP16 und TP24),
4.3.2.1.5 (Fußnote),
6.1.1.2 (zweiter Satz), 6.1.1.4, 6.1.3.1 g), 6.1.3.7, 6.1.3.8 b), 6.1.4.8.8, 6.1.4.13.7, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.8, 6.1.5.1.10,
6.2.1.4.1, 6.2.1.4.2, 6.2.1.5.1 (Bemerkung), 6.2.1.6.1 (Bemerkung 1), 6.2.2.1.1 (Bemerkung 2), 6.2.2.1.2 (Bemerkung 2), 6.2.2.5.1, 6.2.2.5.2.1, 6.2.2.5.2.2, 6.2.2.5.3.2, 6.2.2.5.3.3, 6.2.2.5.4.2, 6.2.2.5.4.4, 6.2.2.5.4.5, 6.2.2.5.4.6, 6.2.2.5.4.9, 6.2.2.5.4.10, 6.2.2.5.4.11, 6.2.2.7.4, 6.2.2.9.2 h), 6.2.2.11, 6.2.3.4.2, 6.2.3.6.1, 6.2.3.11.2, 6.2.3.11.4, 6.2.6.3.2.1,
6.3.2.1 (zweiter Satz), 6.3.2.2, 6.3.4.2, 6.3.4.3, 6.3.5.1.1, 6.3.5.1.5, 6.3.5.1.7, 6.3.5.1.8,
6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.2.1.1, 6.5.2.2.5, 6.5.4.1, 6.5.4.4.1, 6.5.4.4.4, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1, 6.5.6.2.3,
6.6.1.2, 6.6.1.3 (zweiter Satz), 6.6.3.1, 6.6.5.1.1, 6.6.5.1.5, 6.6.5.1.7, 6.6.5.1.8,
6.7.2.2.14, 6.7.2.3.3.1, 6.7.2.4.3, 6.7.2.6.2, 6.7.2.6.3, 6.7.2.6.4, 6.7.2.7.1, 6.7.2.8.3, 6.7.2.10.1, 6.7.2.12.2.4, 6.7.2.18.1, 6.7.2.19.5, 6.7.2.19.10, 6.7.3.2.11, 6.7.3.3.3.1, 6.7.3.7.3, 6.7.3.8.1.2, 6.7.3.14.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.5, 6.7.3.15.10, 6.7.4.2.14, 6.7.4.3.3.1, 6.7.4.5.10, 6.7.4.6.4, 6.7.4.7.4, 6.7.4.13.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.11, 6.7.5.11.1, 6.7.5.12.3,
6.8.2.1.16, 6.8.2.1.23, 6.8.2.2.2, 6.8.2.3.3, 6.8.2.3.4, 6.8.2.4.1 (Fußnote 13), 6.8.3.2.16, 6.8.3.2.26, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.8.3.4.13 (Fußnote), 6.8.4 (TA4, TT9), 6.8.5.2.2,
6.9.2.2.2.4, 6.9.2.2.2.5, 6.9.2.2.3.14.5,
6.11.4.4, 6.11.5.3.1, 6.11.5.3.4, 6.11.5.5.1

	FÖD Volksgesundheit
	2.2.62.1.12.1, 2.2.62.2

	FÖD Volksgesundheit oder FAAGP, je nach Fall
	6.2.6.3.3

	Behörden, die für die Anwendung der Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG und für die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 zuständig sind
	2.2.9.1.11,
3.3 (Sondervorschrift 637)

	Behörden, die für die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zuständig sind, wie dies in der Vereinbarung zwischen dem Föderalstaat und den Regionen vom 16. Januar 2014 über nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte geregelt ist
	2.2.62.1.3, 2.2.62.1.9,
4.1.4.1 (P620 und P650), 4.1.8.7,
7.3.2.6.1

	Einsatzdienste
	1.1.3.1 (d)

	Nationale Sicherungsbehörde, FÖD Inneres oder FÖD Volksgesundheit, je nach Fall
	1.10.3 (Bemerkung)

	Föderale Polizei, Corporate Security Services der NGBE, Betreiber der Infrastruktur, Nationale Sicherungsbehörde
	1.10.3.2.2

	Behörde, die gemäß dem Königlichen Erlass vom 12. August 2008 über das Inverkehrbringen von Maschinen zuständig ist
	3.3 (Sondervorschrift 363)

	Stelle, die gemäß dem im Königlichen Erlass vom 31. Januar 2006 zur Schaffung des BELAC-Systems zur Akkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen vorgesehenen Verfahren akkreditiert ist
	3.3 (Sondervorschrift 674 (i) letzter Gedankenstrich)

	Siehe Artikel 17
	1.10.2.4, 1.3.3

	Siehe Artikel 18
	1.8.5.1, 1.8.5.3 (letzter Satz)

	Siehe Artikel 21
	6.2.2.6.3.3, 6.2.2.6.4.6

	Siehe Artikel 24
	1.2.1 (Bestimmung des Begriffs "Beförderung"), 1.8.1

	Siehe Anlage 3, 1.3
	6.1.5.1.3

	Siehe Anlage 3, 4
	4.1.4.1 (P200 ((12) 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 (außer Bemerkung), 1.6, 2.2, 2.3 und 3.2 und (13) 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 (außer Bemerkung), 1.7, 2.5, 2.6, 3.1 und 3.2))

	Siehe Anlage 3, 3.2
	6.8.2.1.2

	Siehe Anlage 3, 5.3
	1.9.3




	Gesehen, um Unserem Erlass vom 24. Januar 2024 über die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter, mit Ausnahme von explosionsfähigen und radioaktiven Stoffen, beigefügt zu werden


PHILIPPE


Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin, die die Autorität über den Dienst für Sicherheit und Interoperabilität der Eisenbahnsysteme ausübt
P. DE SUTTER

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN


Anlage 2 zum Königlichen Erlass vom 24. Januar 2024 über die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter, mit Ausnahme von explosionsfähigen und radioaktiven Stoffen


	Anlage 2 - Jahresbericht

	Mindestinhalt des in Artikel 19 erwähnten Jahresberichts:

	1. Allgemeines

	Name und Adresse des Unternehmens (eventuell der Zweigniederlassung)

	Name des Sicherheitsberaters

	Jahr

	2. Betroffene gefährliche Güter

		GEFÄHRLICHE GÜTER - EISENBAHNVERKEHR
	TÄTIGKEIT

	Identifizierung
	Verpackungsart
	Mengen
	Verpacken

	
	
	
	Befüllen

	
	
	
	Versenden

	
	
	
	Verladen

	
	
	
	Befördern

	
	
	
	Entladen






	3. Personal

	Anzahl der Personalmitglieder, die an den oben erwähnten Tätigkeiten beteiligt sind

	Schulungen (Art - Anzahl geschulter Personen - innerhalb des Unternehmens / außerhalb des Unternehmens (wo?))

	Identität und Tätigkeit eventueller Subunternehmer (Befördern, Verladen, Befüllen, Verpacken und Entladen)

	4. Material

	Verfügbares Material für das Verladen, Befüllen, Verpacken und Entladen (sowie das in diesem Jahr in Betrieb genommene oder außer Betrieb genommene Material)

	Verfügbares Material für die Beförderung (sowie das in diesem Jahr in Betrieb genommene oder außer Betrieb genommene Material)

	5. Verfahren

	Eventuelle Zertifizierungen des Unternehmens

	Einführung schriftlicher Verfahren in Bezug auf die betreffenden Tätigkeiten (sowie in diesem Jahr eingeführte oder verbesserte Verfahren)

	6. Unfälle und Zwischenfälle

	Datum, Ort, kurze Beschreibung (ggf. Verweis auf den Unfallbericht)

	Schlussfolgerungen und Maßnahmen zur Vermeidung einer Wiederholung

	Verfügbares Material und Personal für Einsätze bei Unfällen oder Zwischenfällen


	7. Sicherung

	Ist das Unternehmen ein Beteiligter (im Sinne der Abschnitte 1.4.2 und 1.4.3 RID) an der Beförderung gefährlicher Güter mit hohem Gefahrenpotenzial (ausgenommen explosive Stoffe) in Mengen, die über die in Tabelle 1.10.3.1.2 RID aufgeführten Mengen hinausgehen, und unterliegt es daher dem in Unterabschnitt 1.10.3.2 RID erwähnten Sicherungsplan ? Ja/Nein

	Wenn ja, betroffene Tätigkeit(en):

	Verpacker, Befüller, Versender, Verlader, Beförderer, Empfänger, Entlader und/oder andere (bitte angeben)

	Betroffene Gefahrenklasse(n):

	8. Anmerkungen

	9. Ort, Datum, Unterschrift


	Gesehen, um Unserem Erlass vom 24. Januar 2024 über die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter, mit Ausnahme von explosionsfähigen und radioaktiven Stoffen, beigefügt zu werden
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Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin, die die Autorität über den Dienst für Sicherheit und Interoperabilität der Eisenbahnsysteme ausübt
P. DE SUTTER

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN


Anlage 3 zum Königlichen Erlass vom 24. Januar 2024 über die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter, mit Ausnahme von explosionsfähigen und radioaktiven Stoffen


Anlage 3 - Ergänzungen und Präzisierungen zu den Bestimmungen der RID

	1. ÜBERWACHUNG DER HERSTELLUNG, WIEDERAUFARBEITUNG ODER REKONDITIONIERUNG VON VERPACKUNGEN, IBC UND GROẞVERPACKUNGEN

	1.1 Verpackungen, IBC und Großverpackungen müssen nach einem von der zugelassenen Prüfstelle angenommenen Qualitätssicherungsprogramm hergestellt, rekonditioniert und geprüft werden, sodass jede Verpackung, jedes IBC und jede Großverpackung den Vorschriften der RID entspricht.

1.2 Die Überwachung der Herstellung, Wiederaufarbeitung oder Rekonditionierung:

- der in den Kapiteln 6.1 und 6.3 RID erwähnten Verpackungen,

- der in Kapitel 6.5 RID erwähnten IBC,

- der in Kapitel 6.6 RID erwähnten Großverpackungen,

	die mit einem in Belgien ausgestellten UN-, RID/ADR- oder Rekonditionierungskennzeichen versehen sind, besteht aus der vom betreffenden Hersteller vorgenommenen betriebseigenen Prüfung und der externen Überwachung durch eine vom Minister zugelassenen Prüfstelle.

	1.3 Die betriebseigene Prüfung erfolgt gemäß den Anweisungen des Beauftragten des Ministers und umfasst die erstmalige Prüfung, die Herstellungsprüfung, die Endprüfung und die Aufzeichnung der Ergebnisse.

	1.3.1 Bei der erstmaligen Prüfung vor der Herstellung, Wiederaufarbeitung oder Rekonditionierung vergewissert sich der Hersteller, dass die Rohstoffe, Gegenstände und sonstigen Materialien, die bei der Herstellung verwendet werden, mit denen übereinstimmen, die bei der Zulassung des Baumusters verwendet wurden.

	1.3.2 Die Herstellungsprüfung umfasst:

	- Tests der Herstellungs-, Wiederaufarbeitungs-, Rekonditionierungs- und Prüfanlagen anhand von Proben bei Beginn der Herstellung, Wiederaufarbeitung beziehungsweise Rekonditionierung und nach jeder Anpassung der Ausrüstung,

	- Prüfungen des Arbeitsablaufs und des Endprodukts während der Herstellung, Wiederaufarbeitung oder Rekonditionierung.

	1.3.3 Die Endprüfung umfasst eine Prüfung der Verpackungen, IBC oder Großverpackungen nach ihrer Herstellung, Wiederaufarbeitung oder Rekonditionierung. Jedes IBC und jede Großverpackung müssen vor ihrer Inbetriebnahme einzeln geprüft werden.

	Der Hersteller führt vor Inbetriebnahme der IBC eine Dichtheitsprüfung durch.

	1.3.4 Die Ergebnisse der betriebseigenen Prüfung werden aufgezeichnet und mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt.

	1.3.5 Die betriebseigene Prüfung wird von fachkundigem Personal durchgeführt.

	1.3.6 Der Hersteller verfügt über die erforderlichen Anlagen zur Durchführung der betriebseigenen Prüfung.

	1.4 Die externe Überwachung umfasst einerseits Stichproben zur Überprüfung der Übereinstimmung mit dem Baumuster und andererseits die Überwachung des betriebseigenen Prüfdienstes des Herstellers. In den ersten zwei Jahren findet diese Überwachung mindestens einmal jährlich pro Herstellungs-, Wiederaufarbeitungs- oder Rekonditionierungsstätte statt.

	Ist die Bewertung in den ersten beiden Jahren positiv ausgefallen, kann diese Überwachung ab diesem Zeitpunkt mindestens einmal alle zwei Jahre vorgenommen werden, sofern das Ergebnis der Überwachung weiterhin als positiv bewertet wird. Die Überwachung kann unangekündigt erfolgen.

	1.5 Maßnahmen bei Mängeln

	1.5.1 Im Rahmen der betriebseigenen Prüfung

	Stellt die zugelassene Prüfstelle Mängel gegenüber dem Baumuster fest, überprüft sie einzeln alle Verpackungen, IBC oder Großverpackungen, die seit der letzten Prüfung, bei der die Übereinstimmung mit dem Baumuster festgestellt wurde, hergestellt, wiederaufgearbeitet oder rekonditioniert wurden. Der Hersteller entfernt die UN-, RID/ADR- oder Rekonditionierungskennzeichen von den Verpackungen, IBC oder Großverpackungen, die diese Mängel aufweisen.

	Auf Verpackungen, IBC oder Großverpackungen, die nach der Feststellung von Mängeln hergestellt, wiederaufgearbeitet oder rekonditioniert werden, darf der Hersteller das UN-, RID/ADR- oder Rekonditionierungskennzeichen erst wieder anbringen, wenn er die Übereinstimmung mit dem Baumuster erneut nachgewiesen hat.

	1.5.2 Im Rahmen der externen Überwachung

	Stellt die zugelassene Prüfstelle Mängel gegenüber dem Baumuster fest, verfährt sie gemäß Punkt 1.5.1 der vorliegenden Anlage.

	Hält die zugelassene Prüfstelle die betriebseigene Prüfung für unzureichend, verlangt sie vom Hersteller, Wiederaufarbeiter oder Rekonditionierer die Einhaltung der in Punkt 1.3 der vorliegenden Anlage vorgesehenen Anweisungen.

	Die zugelassene Prüfstelle setzt den Beauftragten des Ministers über die Mängel in Kenntnis.

	Die zugelassene Prüfstelle führt innerhalb von drei Monaten weitere Stichproben durch.

	Stellt die zugelassene Prüfstelle erneut die gleichen Mängel fest,

	- setzt sie gegebenenfalls den Beauftragten des Ministers davon in Kenntnis,

	- nimmt die zugelassene Prüfstelle das UN-, RID/ADR- oder Rekonditionierungskennzeichen der betreffenden Verpackung, des betreffenden IBC oder der betreffenden Großverpackung zurück.

	1.6 Die durch die externe Überwachung entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers des UN- oder RID/ADR-Kennzeichens oder des Rekonditionierers.

	Muss die externe Überwachung sowohl beim Benutzer als auch beim Hersteller erfolgen, werden die Kosten für die externe Überwachung von beiden Beteiligten getragen.


	2. WIEDERKEHRENDE PRÜFUNGEN UND INSPEKTIONEN VON IBC

	2.1 Bei IBC mit UN-Kennzeichen werden die Prüfungen und Inspektionen gemäß den Absätzen 6.5.4.4.1 b), 6.5.4.4.2 b) und 6.5.4.5.2 RID entweder von einer zugelassenen Prüfstelle oder vom Eigentümer oder Halter der IBC gemäß den nachstehenden Modalitäten durchgeführt.

	2.2 Der Beauftragte des Ministers kann Eigentümern oder Haltern von IBC Genehmigungen für die Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und Inspektionen von IBC erteilen.

	Um diese Genehmigung zu erhalten, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

	2.2.1 Der Eigentümer oder Halter der IBC verfügt über eine ISO-9000-Zertifizierung, die mit der beabsichtigten Tätigkeit vereinbar ist und mindestens die Herstellung oder den Versand von gefährlichen Stoffen abdeckt.

	2.2.2 Der Eigentümer oder Halter der IBC ist gegen alle Schäden gedeckt, die durch die wiederkehrenden Prüfungen oder Inspektionen von IBC verursacht werden,

	2.2.3 Der mit den wiederkehrenden Prüfungen und Inspektionen von IBC beauftragte Dienst verfügt über eine von der Vertriebs- und/oder Herstellungsabteilung unabhängige Struktur.

	2.2.4 Der Eigentümer oder Halter der IBC verfügt über geeignete Ausrüstungen, um die wiederkehrenden Prüfungen und Inspektionen von IBC durchzuführen; insbesondere sind die Messgeräte kalibriert und geben ihre Genauigkeit an.

	2.2.5 Die mit den wiederkehrenden Prüfungen und Inspektionen beauftragte Person verfügt über ein Handbuch mit den verschiedenen Maßnahmen, die bei diesen Kontrollen zu beachten sind.

	2.2.6 Die wiederkehrenden Prüfungen und Inspektionen von IBC werden gemäß der RID durchgeführt.

	Die mit der Kontrolle beauftragte Person und der Unternehmensleiter oder sein Vertreter unterzeichnen und datieren eine Erklärung, dass diese Anweisungen eingehalten wurden.

	2.3 Der Eigentümer oder Halter der IBC reicht seinen Antrag beim Beauftragten des Ministers ein. Dieser Antrag umfasst:

	1. den Namen des Unternehmens, das Eigentümer oder Halter der IBC ist,

	2. den Namen und die Adresse des Dienstes, der für die wiederkehrenden Prüfungen und Inspektionen von IBC verantwortlich ist,

	3. die in Punkt 2.2 Absatz 3 erwähnte Erklärung,

	4. eine Beschreibung der Tätigkeiten des Unternehmens,

	5. eine Beschreibung der IBC,

	6. die Anzahl der betroffenen IBC,

	7. eine Darstellung des verwendeten Stempels,

	8. den in Punkt 2.4 erwähnten Bericht.


	2.4 Der Eigentümer oder Halter der IBC beauftragt eine auf der Grundlage von Artikel 20 zugelassene Prüfstelle mit der Durchführung von Prüfungen und Inspektionen von IBC gemäß Kapitel 6.5 RID. Diese Prüfstelle überprüft die Einhaltung der Bestimmungen der Punkte 2.2.1 bis 2.2.6 und erstellt darüber einen Bericht. Der Bericht enthält auch eine klare Beschreibung der betreffenden IBC. Dieser Bericht gilt als Nachweis für die Einhaltung der Bestimmungen der Punkte 2.2.1 bis einschließlich 2.2.6.

	2.5 Die zugelassene Prüfstelle erhält eine Kopie der Genehmigung, die sie so lange aufbewahrt, wie die Genehmigung gültig ist.

	2.6 Der Eigentümer oder Halter der IBC setzt den Beauftragten des Ministers unverzüglich über jede Änderung in Kenntnis, die einen Einfluss auf den Umfang und die Bedingungen der Genehmigung haben kann, darunter insbesondere ein Wechsel der zugelassenen Prüfstelle oder die Einstellung dieser Tätigkeit.

	2.7 Die Berichte über die wiederkehrenden Prüfungen und Inspektionen enthalten mindestens folgende Angaben:

	1. folgende Identifizierungsdaten des IBC:

- Name und Adresse des Eigentümers,

- Name und Adresse des Herstellers,

- Herstellungsnummer,

- Herstellungsdatum,

- Kennzeichen gemäß RID,

	2. gegebenenfalls Datum und Ort der Dichtheitsprüfung, der angewandte Druck und das Ergebnis,

	3. innerer und äußerer Zustand des IBC, Zustand seiner Kennzeichnung und die Funktionsfähigkeit der Bedienungsausrüstung,

	4. Schlussfolgerung des Berichts, d.h. ob das IBC den Vorschriften der RID entspricht oder nicht,

	5. Name und Unterschrift des Verantwortlichen für die Prüfung und Inspektion.

	Führt die wiederkehrende Prüfung und Inspektion zu einem zufriedenstellenden Ergebnis, bringt der Eigentümer oder Halter von IBC auf dem IBC das Datum gemäß RID und seinen Stempel an.

	Der Eigentümer oder Halter des IBC führt mindestens fünf Jahre lang ein Verzeichnis der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen und Inspektionen; dieses Verzeichnis wird der zugelassenen Prüfstelle zur Verfügung gestellt.

	2.8 Die zugelassene Prüfstelle überprüft jährlich, ob der Eigentümer oder Halter der IBC die Bestimmungen der RID und der erteilten Genehmigungen einhält.

	Die Kosten der von der zugelassenen Prüfstelle durchgeführten Prüfungen gehen zu Lasten des Eigentümers oder Halters der IBC.

	2.9 Jede Prüfung, bei der Mängel festgestellt werden, führt zu einem erneuten Besuch durch dieselbe Prüfstelle innerhalb von drei Monaten. Diese informiert den Beauftragten des Ministers.

	Stellt die Prüfstelle beim erneuten Besuch wieder Mängel fest, informiert sie unverzüglich den Beauftragten des Ministers.

	2.10 Sind die Bedingungen für die Genehmigung nicht mehr erfüllt oder behebt der Eigentümer oder Halter der IBC die von der zugelassenen Prüfstelle festgestellten Mängel nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist oder erfüllt er Punkt 2.6 nicht, setzt der Beauftragte des Ministers den betreffenden Eigentümer oder Halter per Einschreiben über die festgestellten Mängel in Kenntnis und fordert ihn auf, die vorerwähnten Bestimmungen einzuhalten oder zumindest seinen Standpunkt darzulegen.

	Schafft der betreffende Eigentümer oder Halter innerhalb eines Monats nach Erhalt des Einschreibens keine Abhilfe oder legt er seinen Standpunkt nicht dar oder widerlegen die vorgelegten Erklärungen die festgestellten Mängel nicht, kann der Beauftragte des Ministers die Genehmigung per Einschreiben zurücknehmen.

	2.11 Setzt der Eigentümer oder Halter der IBC den Beauftragten des Ministers über die Einstellung der Tätigkeiten im Geltungsbereich der Genehmigung in Kenntnis, nimmt der Beauftragte des Ministers die Genehmigung zurück.

	Ebenso nimmt der Beauftragte des Ministers die Genehmigung zurück, wenn sich nach einem Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum der Genehmigung herausstellt, dass der Eigentümer oder Halter der IBC diese Tätigkeiten nicht mehr ausgeübt hat.

	Der Beauftragte des Ministers teilt seinen Beschluss über die Rücknahme der Genehmigung dem Eigentümer oder Halter der IBC per Einschreiben mit.

	3. BAU VON TANKS AUF DER GRUNDLAGE BELGISCHER BAUMUSTERZULASSUNGSBESCHEINIGUNGEN

	Für den Bau der in den Kapiteln 6.7, 6.8, 6.9 (anwendbar bis zum 31. Dezember 2022), 6.9 (anwendbar ab dem 1. Januar 2023) und 6.10 RID erwähnten Tanks auf der Grundlage belgischer Baumusterzulassungsbescheinigungen, gelten die nachstehenden Modalitäten.

	3.1 Für den Bau gemäß einer von einer zugelassenen Prüfstelle erteilten Baumusterzulassung beantragt der Hersteller bei dieser Prüfstelle eine Genehmigung, bevor er mit dem Bau des Tanks beginnt.

	3.1.1 Der Hersteller fügt seinem Antrag auf Genehmigung bei einer zugelassenen Prüfstelle folgende Unterlagen bei:

	3.1.1.1 eine Bauskizze, die mindestens folgende Angaben aufweist:

	- die Zulassungsnummer des Baumusters,

	- die Abmessungen des Tanks,

	3.1.1.2 ein Auskunftsblatt mit unter anderem folgenden Angaben:

	- die Liste, die Anordnung und den Schutz der verwendeten Ausrüstungen,

	- die mechanischen Eigenschaften und die Dicke der Grundbauwerkstoffe,

	- die Tankcodierung und gegebenenfalls die Liste der zu befördernden Produkte,

	3.1.1.3 die Zulassungsbescheinigungen für die Schweißverfahren,

	3.1.1.4 die gültigen Befähigungsnachweise der Schweißer.

	3.1.2 Die zugelassene Prüfstelle überprüft, ob der Bauplan mit der Baumusterzulassung übereinstimmt und den Vorschriften entspricht. Ist dies der Fall, erteilt sie die Baugenehmigung.

	3.1.3 Die vorstehenden Vorschriften von Punkt 3.1 gelten nicht für Tanks zur Beförderung von Stoffen der Klasse 2 und der UN-Nummern 1051, 1052, 1745, 1746, 1790 (mit einem Fluorwasserstoffgehalt von mehr als 85 Prozent) und 2495, die den Vorschriften der Richtlinie 2010/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2010 über ortsbewegliche Druckgeräte entsprechen.

	3.2 Die Anforderung an die Widerstandsfähigkeit von Kesselwagen gegen die bei der Eisenbahnbeförderung auftretenden Belastungen gilt als erfüllt, wenn die Norm EN 14025 oder gegebenenfalls die Norm EN 13094, wie in Unterabschnitt 6.8.2.6 RID vorgesehen, und die Norm EN 12663, wie in der Verordnung Nr. 321/2013 der Kommission vom 13. März 2013 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems "Fahrzeuge - Güterwagen" des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union und zur Aufhebung der Entscheidung 2006/861/EG vorgesehen, angewandt werden.

	4. AUSDEHNUNG DER FRIST ZWISCHEN DEN WIEDERKEHRENDEN PRÜFUNGEN VON GASFLASCHEN UND FLASCHENBÜNDELN

	4.1 Der Beauftragte des Ministers kann Genehmigungen für die Ausdehnung der Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen für bestimmte Gasflaschen und Flaschenbündel von 10 auf 15 Jahre gemäß der Verpackungsanweisung P200 Absätze (12) und (13) des Unterabschnitts 4.1.4.1 RID erteilen.

	4.2 Um diese Genehmigung zu erhalten, stellt der Eigentümer der Gasflaschen oder Flaschenbündel einen Antrag beim Beauftragten des Ministers.

	Dieser Antrag enthält:

	1. den Namen des Unternehmens, das Eigentümer der Gasflaschen oder Flaschenbündel ist,

	2. die Kontaktdaten des Befüllzentrums bzw. der Befüllzentren,

	3. die betroffenen Flaschengruppen,

	4. die betroffenen Gase,

	5. den in Punkt 4.3 erwähnten Bericht.

	4.3 Der Eigentümer der Gasflaschen oder Flaschenbündel beauftragt eine auf der Grundlage von Artikel 20 zugelassene Xa-Stelle mit der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen der Gasflaschen und je nach Fall der Flaschenbündel gemäß Kapitel 6.2 RID. Diese Xa-Stelle überprüft, ob die Bestimmungen der Unterabsätze 1.3, 2, 3 und 4 von Absatz (12) oder der Unterabsätze 1.3, 1.4, 2, 3 und 4 von Absatz (13) der Verpackungsanweisung P200 eingehalten werden, je nach Fall, und erstellt darüber einen Bericht. Der Bericht enthält auch eine klare Beschreibung der Gruppen von Flaschen und der betreffenden Gase. Dieser Bericht gilt als Nachweis für die Einhaltung der Bestimmungen der Verpackungsanweisung P200 Absatz (12) oder (13), je nach Fall.


	4.4 Die Xa-Stelle erhält eine Kopie der Genehmigung, die sie so lange aufbewahrt, wie die Genehmigung gültig ist.

	4.5 Die Xa-Stelle überprüft mindestens alle drei Jahre oder nach Änderungen der Verfahren, ob der Eigentümer der Gasflaschen oder Flaschenbündel gemäß den Bestimmungen der RID und der erteilten Genehmigung handelt.

	Die Kosten für die von der Xa-Stelle durchgeführten Kontrollen gehen zu Lasten des Eigentümers der Gasflaschen oder Flaschenbündel.

	4.6 Befindet sich eine Gasflasche in der in Unterabsatz 3.2 der Absätze (12) und (13) der Verpackungsanweisung P200 beschriebenen Situation, führt der Eigentümer eine Analyse durch und erstellt einen Bericht über die Ursache des Versagens, in dem auch angegeben wird, ob andere Flaschen betroffen sind. Ist dies der Fall, informiert der Eigentümer die Xa-Stelle darüber. Die Xa-Stelle legt die geeigneten Maßnahmen fest und unterrichtet darüber den Beauftragten des Ministers, der die zuständigen Behörden aller RID-Vertragsstaaten informiert.

	4.7 Der Eigentümer der Gasflaschen oder Flaschenbündel setzt den Beauftragten des Ministers unverzüglich über jede Änderung in Kenntnis, die einen Einfluss auf den Umfang und die Bedingungen der Genehmigung haben kann, darunter insbesondere ein Wechsel der zugelassenen Xa-Stelle, des Befüllzentrums oder der Gruppen von Flaschen oder eine wesentliche Änderung der Verfahren.

	4.8 Sind die Bedingungen der Genehmigung nicht mehr erfüllt oder behebt der Eigentümer der Gasflaschen oder Flaschenbündel die von der zugelassenen Xa-Stelle festgestellten Mängel nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist oder erfüllt er Punkt 4.7 nicht, setzt der Beauftragte des Ministers den betreffenden Eigentümer per Einschreiben über die festgestellten Mängel in Kenntnis und fordert ihn auf, die vorerwähnten Bestimmungen einzuhalten oder zumindest seinen Standpunkt darzulegen.

	Schafft der betreffende Eigentümer innerhalb eines Monats nach Erhalt des Einschreibens keine Abhilfe oder legt er seinen Standpunkt nicht dar oder widerlegen die vorgelegten Erklärungen die festgestellten Mängel nicht, kann der Beauftragte des Ministers die Genehmigung per Einschreiben zurücknehmen.

	4.9 Setzt der Eigentümer der Gasflaschen oder Flaschenbündel den Beauftragten des Ministers über die Einstellung der Tätigkeiten im Geltungsbereich der Genehmigung in Kenntnis, nimmt der Beauftragte des Ministers die Genehmigung zurück.

	Ebenso nimmt der Beauftragte des Ministers die Genehmigung zurück, wenn sich nach einem Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum der Genehmigung herausstellt, dass der Eigentümer diese Tätigkeiten nicht mehr ausgeübt hat.

	Der Beauftragte des Ministers teilt seinen Beschluss über die Rücknahme der Genehmigung dem Eigentümer der Gasflaschen oder Flaschenbündel per Einschreiben mit.

	5. BEFÖRDERUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

	5.1 Der Betreiber der Infrastruktur kann für die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter bestimmte ergänzende Vorschriften, die nicht in der RID enthalten sind, anwenden, sofern diese ergänzenden Vorschriften:

	1. gemäß Abschnitt 5.2 erstellt sind,

	2. nicht im Widerspruch zu den Vorschriften von Unterabschnitt 1.1.2.1 b) RID stehen,

	3. in den in Artikel 3 Nr. 22 des Eisenbahngesetzbuches erwähnten Schienennetz-Nutzungsbedingungen aufgeführt sind und für die innerstaatliche und internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter gelten,

	4. nicht das Verbot der Eisenbahnbeförderung der durch diese Vorschriften erfassten gefährlichen Güter auf dem gesamten Staatsgebiet zur Folge haben,

	5. Gegenstand einer Genehmigung durch die Sicherheitsbehörde sind.

	5.2 Die in Abschnitt 5.1 erwähnten ergänzenden Vorschriften sind:

	1. zusätzliche Vorschriften oder der Sicherheit dienende Einschränkungen für Beförderungen:

	a) bei denen bestimmte Kunstbauten wie Brücken und Tunnel befahren werden oder

	b) bei denen Einrichtungen des kombinierten Verkehrs wie z.B. Umschlageinrichtungen benutzt werden oder

	c) die in Häfen, Bahnhöfen oder anderen Beförderungsterminals beginnen oder enden,

	2. Vorschriften, mit denen die Beförderung bestimmter gefährlicher Güter auf Strecken mit besonderen und lokalen Risiken, wie Strecken durch Wohngebiete, ökologisch sensible Gebiete, Wirtschaftszentren oder Industriegebiete mit gefährlichen Anlagen, untersagt oder besonderen Betriebsbedingungen (z.B. reduzierte Geschwindigkeit, bestimmte Fahrzeiten, Begegnungsverbot usw.) unterstellt wird.

	Der Betreiber der Infrastruktur legt, soweit möglich, Ersatzstrecken fest, die für die jeweils gesperrten oder besonderen Bedingungen unterstellten Strecken benutzt werden können,

	3. besondere Vorschriften, in denen ausgeschlossene oder bestimmte einzuhaltende Strecken genannt sind, oder einzuhaltende Vorschriften für zeitweilige Aufenthalte bei extremen Witterungsbedingungen, Erdbeben, Unfällen, Demonstrationen, Unruhen oder bewaffneten Aufständen.

	5.3 Die Anwendung der ergänzenden Vorschriften gemäß Abschnitt 5.2 Nr. 1 und 2 setzt voraus, dass der Betreiber der Infrastruktur die Notwendigkeit der Maßnahmen nachweist.

	Der Betreiber der Infrastruktur legt der Sicherheitsbehörde zu diesem Zweck eine Risikoanalyse vor.

	Nach Prüfung der Risikoanalyse entscheidet die Sicherheitsbehörde, ob sie eine gleichlautende Stellungnahme zu den vorerwähnten ergänzenden Vorschriften abgibt oder nicht.

	5.4 Gibt die Sicherheitsbehörde eine gleichlautende Stellungnahme zur Anwendung der in Abschnitt 5.2 Nr. 1 und 2 vorgesehenen ergänzenden Vorschriften durch den Betreiber der Infrastruktur ab, informiert sie zuvor das Sekretariat der OTIF, das sie den RID-Vertragsstaaten mitteilt.

	Die Sicherheitsbehörde setzt die Europäische Eisenbahnagentur und die Europäische Kommission über diese Vorschriften und ihre Begründung in Kenntnis.


	6. NÄHERE ANGABEN

	6.1 Falls erforderlich, kann der Beauftragte des Ministers die Einzelheiten der Ausführung der Bestimmungen zu vorliegender Anlage näher erläutern.


	Gesehen, um Unserem Erlass vom 24. Januar 2024 über die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter, mit Ausnahme von explosionsfähigen und radioaktiven Stoffen, beigefügt zu werden


PHILIPPE


Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin, die die Autorität über den Dienst für Sicherheit und Interoperabilität der Eisenbahnsysteme ausübt
P. DE SUTTER

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN


Anlage 4 zum Königlichen Erlass vom 24. Januar 2024 über die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter, mit Ausnahme von explosionsfähigen und radioaktiven Stoffen

Anlage 4 - RID

siehe https://otif.org/fileadmin/docs/LegalTexts/COTIF/DangerousGoodsRID/RID/RID_2025_d_1_January_2025.pdf.
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